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Merkblatt  

Regelungen gemäss Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom 10. Dezember 2013 / 2. September 2014 

Ensembleschutzzonen § 32 BNO 

Diese Schutzkategorie dient dem Schutz geschicht-

lich, architektonisch oder stadträumlich einheitlicher 

Bebauungsstrukturen. Ensembleschutzzonen sind 

überlagerte Schutzzonen. Sie sind grundeigentü-

merverbindlich. 

Geschützt wird das Gesamtbild von Teilgebieten der 

Stadt Baden. Die Beschriebe der Ensembleschutz-

zonen in Anhang I BNO würdigen das Ensemble 

und bestimmen die Schutzziele. 

Die Vorschriften der Grundzone (z.B. Wohnzone 

W2) sowie die allgemeinen Bauvorschriften gemäss 

der kantonalen Baugesetzgebung und der BNO sind 

immer einzuhalten.  

Die Regelungen betreffend Verfahren (§ 82 Abs.4 

BNO) und Bewilligungspflicht (§ 83 BNO) sind eben-

falls zu beachten. 

Es werden heterogene Ensembles (Ensemble-

schutzzonen 1-3, Stadtturmstrasse/Dynamostrasse, 

Badstrasse/Bahnhofstrasse/Hirschlistrasse, Martins-

berg) gemäss § 32 Abs. 3 BNO und homogene En-

sembles (Ensembleschutzzonen 4-8, Widenweg/ 

Hägelerstrasse, Schartentrottenstrasse, Sonnmatt-

strasse, Mellingerstrasse Ost und West, Rüteli) ge-

mäss § 32 Abs. 4 BNO unterschieden. Der Unter-

schied bezieht sich auf die Möglichkeiten eines 

Rückbaus. 

Auf schriftlichen Antrag hin kann der Stadtrat Beiträ-

ge für Umbauten und Sanierungen ausrichten (§ 43 

BNO). 

Allfällige Fachgutachten werden auf Kosten der 

Stadt Baden eingeholt (§ 32 Abs. 6 BNO). 

 
Was ist grundsätzlich möglich und was nicht? 

 Abbruch / Ersatz-
neubauten 

Ensemble 4 - 8 

Ein Abbruch und ein Ersatzneubau ist nur für ein ganzes Ensemble oder 
einen in sich geschlossenen oder sonst sinnvoll abgegrenzten Teilbereich 
möglich. Ersatzneubauten müssen stadträumlich und architektonisch hoch-
wertige Überbauungen sein. 

 Abbruch / Ersatz-
neubauten 

Ensemble 1 - 3 

Ein Abbruch ist grundsätzlich möglich. Ersatzneubauten müssen die für das 
Ensemble besonders charakteristischen Gestaltungselemente übernehmen 
bzw. zeitgemäss interpretieren. Abweichungen sind nur gestattet, sofern 
eine architektonisch mindestens gleichwertige Lösung resultiert und das 
Gesamtbild des Ensembles nicht beeinträchtigt wird. 

 Solaraufbauten, 
Mobilfunkanlagen, 
Satellitenanlagen 

Das Anbringen von Photovoltaik- und solaren Warmwasseranlagen sowie 
von Mobilfunkanlagen bedarf in den Ensembleschutzzonen höchster Sorg-
falt. Das Anbringen von Satellitenanlagen ist bewilligungspflichtig. 

 Um- und Ergän-
zungsbauten 

 

Um- und Ergänzungsbauten, äussere z.B. wärmetechnische Sanierungen 
und Renovationen sind gut in das bestehende Ensemble einzupassen. Die 
prägenden Bebauungs- und Freiraumstrukturen sind zu wahren. Massge-
bend sind die Beschriebe in Anhang I der BNO. 

 Gesamtbild Bauliche Eingriffe, welche das Gesamtbild gemäss Beschriebe im Anhang I 
der BNO nicht beeinträchtigen, können realisiert werden. 

 Innere Umbauten Nicht bewilligungspflichtig aufgrund der Ensembleschutzzone, jedoch im 
Rahmen der allgemeinen Baugesetzgebung. 

 
Legende zum Ampelsystem 

  grundsätzlich nicht erlaubt 

  bewilligungspflichtig, Pflicht zur Kontaktaufnahme mit der Abt. Planung und Bau 

  teilweise bewilligungspflichtig, jedoch ohne Pflicht zur Kontaktaufnahme mit der Abt. Planung und Bau 

      Eigenverantwortung der Eigentümerschaft 

      Nachbarliegenschaften sind tangiert 
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Regelungen gemäss Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom 10. Dezember 2013 / 2. September 2014 

Ensembleschutzzonen: Beispiele von Bauvorhaben 
 

 

Beispiel 1 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, ihr Teilobjekt einer Ensembleschutzzone durch eine Fassaden-

isolation energetisch zu sanieren. 

Bei den Ensembleschutzzonen steht die Beziehung des einzelnen Objekts zum gesamten Ensemble im 

Mittelpunkt der Beurteilung. Insbesondere bei homogenen Ensembles dürfen die charakteristischen, verbin-

denden architektonischen Elemente nicht abhanden kommen oder in ihrer Erscheinung zu stark verändert 

werden (z.B. Fensterläden, Blumenfenster, Wandschotten, Dachgeometrien). Die Übergänge zwischen den 

einzelnen Häusern sind sorgfältig zu planen. Teilweise trägt auch die Farbgebung zur Gesamtwirkung des 

Ensembles bei. In vielen Fällen bringen allein die Isolation von Dach und Keller sowie der Ersatz der Fenster 

bereits eine erhebliche energetische Verbesserung mit sich. Beim Beurteilen des Energienachweises wird 

dem speziellen Umstand Rechnung getragen, dass es sich um ein Teilobjekt einer Ensembleschutzzone 

handelt. 

Vorgehen: Vor Beginn der Planung zur energetischen Sanierung die Energiefachstelle Baden und die Abtei-

lung Planung und Bau konsultieren. In besonderen Fällen ein bauphysikalisches Gutachten durch eine 

Energiefachperson durchführen lassen. Den Fassadenaufbau frühzeitig mit den involvierten Fachspezialis-

ten (Bauleiter, Gipser, Maler) besprechen. 
 
 
 

Beispiel 2 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, ihr Teilobjekt einer homogenen Ensembleschutzzone durch ei-

nen Wintergarten zu erweitern. 

Erweiterungen in Form eines Wintergartens oder andere Anbauten müssen hohen architektonischen Anfor-

derungen genügen. Wichtige Aspekte bilden dabei der Anschluss an das Objekt, die Profilstärken sowie die 

Material- und Farbwahl. Standardprodukte erfüllen diese Anforderungen teilweise nicht. Bei homogenen 

Ensembleschutzzonen muss eine jeweils einheitliche Regelung für den Anbau von Wintergärten geschaffen 

werden. Da Wintergärten generell für Vögel eine grosse Gefahr darstellen, sollen die grossflächigen Vergla-

sungen Elemente des Vogelschutzes aufweisen, z.B. ein aufgedrucktes Raster.  

Vorgehen: Vor Beginn der Planung für den Wintergarten oder einen anderen Anbau die Abteilung Planung 

und Bau konsultieren. 
 
 
 

Beispiel 3 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, das Dachgeschoss ihres Teilobjekts einer Ensembleschutzzone 

auszubauen.  

Das Dach bildet die fünfte Fassade jedes Gebäudes. Der Ausbau eines Dachgeschosses trägt positiv zur 

Verdichtung von Wohnraum bei, zudem wird der Energiehaushalt des Objekts verbessert. Dachaufbauten 

müssen sich gut in das Erscheinungsbild der jeweiligen Ensembleschutzzone einfügen. Es ist fallweise ab-

zuklären, ob Lukarnen, Giebelfenster oder Dachflächenfenster die geeignete Massnahme zur Lichtgewin-

nung darstellen. 

Vorgehen: Vor Beginn der Planung für den Dachausbau oder einem anderen Bauvorhaben am Dach die 

Abteilung Planung und Bau konsultieren. 


